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Um den „in der deutschen Geschichte des Mittelalters einzigartigen Fall 
..daß ein Herzog den Stammesgedanken (besser wäre zu sagen: die dyna­
stischen Ambitionen) derartig hinter den Reichsgedanken zurückstellte“52, 
mit handfesten machtpolitischen und verfassungsrechtlichen Gründen ver­
suchsweise zu erklären, sei ein Blick auf das westfränkische regnum gestat­
tet, in dem zwischen 888 und 936 die jeweils anstehende Königserhebung 
mehrmals mit einem Dynastiewechsel verbunden war: Ein fränkischer 
König konnte gemäß karolingischer Tradition weder die Funktion des 
Grafen ausüben, noch - in der Spätzeit nicht mehr - an der Spitze großer 
Königsabteien als Laienabt stehen. Er besetzte diese Ämter mit seinen 
Lehensleuten. Ein Graf und Laienabt, stieg er zum König auf, verzichtete 
auf diese honores, begab sich damit seiner Machtposition. Für seine 
Dynastie und damit für die eigene Herrschaft konnte er sie nur erhalten, 
stand ein engster Verwandter bereit, den er in die eigenen honores einweisen 
mochte, wie denn 888 König Odo seinen Bruder Robert mit den roberti­
nischen Grafschaften und Abteien investierte53. Fehlte der Bruder oder 
Schwager, dann benannte der gerade erhobene König das Haupt der im 
regnum rivalisierenden Dynastie und vertraute ihm die Position des dux 
regni und damit des secundus a rege an54. So fungierten Robert, der spätere 
König, unter Karl dem Einfältigen, danach sein Sohn Hugo der Große 
unter König Rudolf, erst recht unter Ludwig IV. Transmarinus als Zweite 
nach dem Herrscher, wechselnde Titel (marchio und Komposita, dux, 
princeps) brachten ihre Stellung zum Ausdruck.
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